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D E R    L A N D R A T  
Geschäftsbereich: 

Schule, Kultur und Sport 
DRUCKSACHE 

Az.: 

41-10-04 
lfd. Nr. Jahr 

Datum: 

17.10.2018  
1 2019 

 

Vorlage 
 

  Zutreffendes ankreuzen � 

    Beschlussvorschlag 

an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen) Sitzungstag öffent-
lich 

nicht- 
öffentlich 

ange- 
nommen 

abgelehnt geändert 

 Ausschuss für Kultur, Heimatgeschichte, 
Sport und Freizeit 

14.02.2019      

                  

                  

 Kreisausschuss 22.02.2019      

 Kreistag 13.03.2019      

 Die Ziele der UN-Behindertenrechtskon-
vention wurden berücksichtigt: 

 ja  nein  entfällt 

       

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich       

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

40.03       GBL 40                                     
gez. 
Ulrich 

                                                (Handzeichen) 

 
Betreff: 

Regelung der Zeichnungsbefugnis bei Leihverträgen der Kreismuseen 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Die neue Regelung der Zeichnungsbefugnis bei Leihverträgen der Kreismuseen wird ge-
nehmigt. 
 
 
 



 
 DRUCKSACHE 
Vorlage lfd. Nr. Jahr 

(Fortsetzungsblatt) 1 2019 
 

  
 

- 2 -

 
Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

 
Die bisherige Regelung über die Wertgrenzen der Zeichnungsbefugnis wurde mit Vermerk vom 
04.01.2001 festgesetzt (Anlage 1). Diese Wertgrenzen sind zu überarbeiten und anzupassen. Die 5 
Wertgrenzen der neuen Regelung wurden in Anlehnung der Wertgrenzen des Vergabewesens 
nach Kreisrecht B 7 und der Zeichnungsbefugnis nach Kreisrecht D 2.4.5 erstellt. Gleichzeitig soll 

die neue Regelung im Kreisrecht unter Punkt 4.5 verankert werden. Die neue Regelung der 
Zeichnungsbefugnis bei Leihverträgen der Kreismuseen ist als Anlage 2 beigefügt. 
 10 
Die Verwaltung bittet um Zustimmung und Genehmigung der neuen Regelung. 



Anlage 1 zur Drs.-Nr. 1/2019





����������	�
�����

Anlage 2 zur Drs.-Nr. 1/2019 

 
D 4.5 

 
 

Regelung der Zeichnungsbefugnis bei Leihverträgen der Kreismuseen 
 
 
 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.03.2019 folgenden Beschluss gefasst: 
 
 
 
Die Zeichnungsbefugnis bei Leihverträgen der Kreismuseen wird wie folgt angepasst und 
neu festgelegt: 
 
  

1. Versicherungswert über 75.000,00 € im Einzelfall – gegebenenfalls unter 
Beteiligung des Fachausschusses – der Kreisausschuss, 
 

2. Versicherungswert bis 75.000,00 € im Einzelfall der Landrat, 
 

3. Versicherungswert bis 50.000,00 € im Einzelfall die Geschäftsbereichsleitung 
Schule, Kultur und Sport, 
 

4. Versicherungswert bis 25.000,00 € im Einzelfall die Leitung der Kreismuseen. 
 

 
Bei mehreren Objekten ist nicht die Summe der Objektwerte, sondern deren Einzelwert 

maßgeblich. 

Die bestehenden Wertgrenzen über Leihverträge der Kreismuseen vom 04.01.2001 

werden außer Kraft gesetzt.�


